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Beschlussvorschlag:
 
1. Der Rat der Stadt wählt in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Hilden-
Ratingen-Velbert folgende Ratsmitglieder:
 
 
  

 
ordentliche Mitglieder

 
stellvertretende Mitglieder

1.  
Claus Pommer
Bürgermeister oder von ihm Benannte/r

Kämmerer Martin Wiedersprecher
Bürgermeister oder von ihm Benannte/r

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 
 
2. Der Rat der Stadt weist die in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter an, folgende 
Ratsmitglieder und/oder sachkundige Bürger in den Verwaltungsrat des Zweckverbandes 
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert zu wählen.
 
 
  

 
ordentliche Mitglieder

 
stellvertretende Mitglieder

1. (CDU)   

2. (CDU)   

3. (SPD)   

4. (Grüne)   
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Erläuterungen und Begründungen:
 
Verbandsversammlung

 
Die Verbandsversammlung besteht gem. § 2 Abs. 1 des öffentlich-rechtlichen Vertrages aus 42 
Mitgliedern, von denen die Städte Velbert, Ratingen und Hilden jeweils 14 Mitglieder entsenden 
(§ 4 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung).
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbandsmitglieder 
für die Dauer ihrer Wahlzeit aus ihrer Mitte und aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten oder
der von ihnen vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten der Verbandsmitglieder bestellt. 
Gemäß §15 GkG iVm § 113 Abs. 4 GO erfolgt die Bestellung der gemeindlichen Vertreter nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl nach Hare-Niemeyer. Im Gegensatz zur Besetzung von 
Ausschüssen sind hierbei Listenverbindungen zulässig. Das Innenministerium vertritt hier die 
Auffassung, dass die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Urteils des BVerwG zum 
Parlamentsrecht entwickelt wurden. Da das Parlamentsrecht aber nur für den internen 
Willensbildungsprozess maßgeblich sei, sei der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit bei der Wahl und
Entsendung in Gremien außerhalb des Rates nicht tangiert.

In gleicher Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ein (!) Stellvertreter zu bestellen,
der bei Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben wahrnimmt (§ 4 Abs. 2 Verbandssatzung).

Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl
wegfallen oder ein Tatbestand nach § 5 der Satzung eintritt.

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der 
Verbandsmitglieder den Vorsitzenden der Verbandsversammlung und dessen Stellvertreter. Sie 
dürfen nicht der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehören.

Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus 
dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem
Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder für die 
Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Verbandsmitglieder gewählt.

Gemäß § 5 der Verbandssatzung dürfen der Verbandsversammlung nicht angehören:

a) Dienstkräfte der Sparkasse und der Verbandsmitglieder; § 4 Absatz 2 bleibt unberührt.

b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Kommanditisten, Mitglieder des 
Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der Vertreterversammlung, Treu-
händer, Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten von Unternehmen sind, die 
gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben oder vermitteln oder andere Finanzdienstleistungen 
erbringen, oder die für Verbände dieser Unternehmen tätig sind. Dies gilt nicht für die Mitglied-
schaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen 
das Land, ein Landschaftsverband oder ein Sparkassen- und Giroverband an der Gewährträ-
gerschaft, ab 19. Juli 2005 Trägerschaft, beteiligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und der
mit den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund stehenden Unternehmen.

c) Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen Bundespost Postbank und der Deutschen

Bundespost Postdienst,

d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien,

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder eines Vermögensvergehens ein Strafver-
fahren gerichtlich anhängig ist oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und solange nach 
dem Gesetz über das Bundeszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt werden darf, oder 
die als Schuldner in den letzten Jahren in ein Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren 
oder in ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt waren oder 
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noch sind.
 
Die vom Rat in die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes entsandten Mitglieder 
sind verpflichtet, bestehende Ausschlussgründe mitzuteilen. 
 
Die Entsendung oder Bestellung der Vertreter erfolgt durch die Vertretungskörperschaft (Rat), d.h. 
der Bürgermeister hat hierbei Stimmrecht (§15 GkG iVm § 113 Abs. 1GO).
 
Die Sitzverteilung ohne Listenverbindungen sähe wie folgt aus (analog 13er-Ausschuss, da ein 
Sitz Bürgermeister bzw. Vertreter der Stadt Hilden):
 
CDU 5 SPD 3 AfD 2
Grüne 1 Linke 1 BA 1
 
 
Verwaltungsrat -
Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat besteht aus 18 Mitgliedern, darunter 6 Vertreter der Dienstkräfte (§ 10 Abs. 2
SpkG NRW). Die verbleibenden 12 Sitze sind zu je einem Drittel der beteiligten Städte zu besetzen,
wobei der Vorsitzende auf die Gebietskörperschaft angerechnet wird, aus der er kommt
(entsprechendes gilt für die Stellvertreter).

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes
gewählt. Die Beschlüsse erfolgen dann auf Grundlage einheitlicher Wahlvorschläge aus den Städten
in einem Wahlgang mit der Benennung von Vertretern der Dienstkräfte.
 
Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands „Sparkasse Hilden - Ratingen — Velbert“
stimmt nach ihrem Selbstverständnis nicht in parteipolitischen Zuordnungen, sondern in städ-
tebezogenen Zuordnungen ab. Damit haben die Städte jeweils 14 Stimmen. Würde ein einheitlicher
Wahlvorschlag nicht zustande kommen, müsste jedes einzelne Mitglied per Losentscheid benannt
werden. Das entspricht nicht den gewollten Grundsätzen der Vereinigung der Sparkassen Hilden,
Ratingen und Velbert. Die Vorschläge der einzelnen Städte erfolgen auf Grundlage vor Ort geführter
interfraktioneller Abstimmungen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl nach Hare-Niemeyer.
Wählbar sind auch sachkundige Bürger.

Um aus Hilden einen gemeinsam getragenen Vorschlag in der Verbandsversammlung präsentie-
ren zu können, soll das Verfahren bereits im Rat durchgeführt werden und den Vertretern der 
Stadt Hilden im Rahmen eines Bindungsbeschlusses als Grundlage in der konstituierenden 
Verbandsversammlung dienen.
 
Die Wahl der Vertreter im Verwaltungsrat erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
Hierbei ist eine Personalunion mit Mitgliedern der Verbandsversammlung zwar möglich, aber nicht 
in jedem Falle sinnvoll. Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu benennen.
 
Bei der Wahl der sachkundigen Bürger sollten die als Anlage beigefügten Hinweise zur Besetzung 
der Sparkassenverwaltungsräte des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes beachtet 
werden. 
 
Die Sitzverteilung ohne Listenverbindungen sähe wie folgt aus:
 
CDU 1 SPD 1 AfD 1 Grüne 1
 
gez.
Claus Pommer
Bürgermeister
 
Klimarelevanz:
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keine
 
 
Inklusionsrelevanz:
keine
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Auszug aus 
 
Erste Änderungsvereinbarung 
 
zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Vereinigung der Sparkassen Velbert, Ratingen 
und Hilden durch Neubildung einer Zweckverbandssparkasse zwischen den Städten 
Velbert, Ratingen und Hilden vom 18.09.2002 

 

… 
 

§ 1 

Beteiligungsverhältnis 

 
1. Mitgliederstärke und Zusammensetzung der Organe des Zweckverbandes und der 

neu zu bildenden Sparkasse werden so eingerichtet, dass hinsichtlich der 
Sitzverteilung zwischen der Stadt Velbert, der Stadt Ratingen und der Stadt Hilden 
ein Verhältnis von jeweils einem Drittel gilt. 
 

2. Der Vorsitzende der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher, der 
Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse und der Vorsitzende des 
Risikoausschusses sowie ihre Stellvertreter im Verhinderungsfall sollen jeweils  
für die Kommunalwahlperiode abwechselnd von der Stadt Velbert, der Stadt Ratingen 
und der Stadt Hilden gestellt werden. 

 

Für die Wahlperioden ab Juni 2014 sollen folgende Regelungen gelten: 

… 

 

III. Wahlperiode ab 2025 bis 2030 

 Organe Vorsitz 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 

 a. 
Verbandsversammlung 
und Verbandsvorsteher 

Hilden Ratingen 
 

 b. Verwaltungsrat Ratingen Velbert Hilden 

     nachrichtlich: 

 c. Risikoausschuss Velbert Hilden  

 
… 
 
Für alle Wahlperioden gilt generell folgendes: 

  
-  Zum Verbandsvorsteher ist ein nach § 16 Absatz 1 des Gesetzes über kommunale 
   Gemeinschaftsarbeit (GkG) wählbarer Vertreter der jeweiligen Stadt zu wählen. 
 
-  Die Vertretung des Trägers wählt eines ihrer Mitglieder oder den 
   Hauptverwaltungsbeamten zum vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrates.  
   Bei Zweckverbandssparkassen wählt die Vertretung des Zweckverbandes eines ihrer 
   Mitglieder oder den Hauptverwaltungsbeamten eines Zweckverbandsmitgliedes zum 
   vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrates. 
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§ 2 
Verbandsversammlung 

 
(1)  Die Verbandsversammlung besteht aus insgesamt 42 Mitgliedern. 
 
… 
 
 

§ 4 
Verwaltungsrat 

 
… 
 
(3)  Sofern einer der Hauptverwaltungsbeamten der Städte Ratingen, Velbert oder Hilden 

nicht Vorsitzender des Verwaltungsrates ist, nimmt der jeweilige 
Hauptverwaltungsbeamte der Stadt, die den Vorsitzenden stellt, als beisitzender 
Hauptverwaltungsbeamter an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil.  
Im Verhinderungsfall wird er durch den Hauptverwaltungsbeamten der Stadt vertreten, 
die den 1. Stellvertreter des Verwaltungsratsvorsitzenden stellt. 
Die Hauptverwaltungsbeamten der anderen Vertragspartner nehmen beratend an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teil.  

 
 
… 



Anlage 1 zum Schreiben vom 15. Oktober 2025 
 

 
Nach § 12 Absatz 1 Sätze 2 und 3 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NRW) 
hat der Träger die Voraussetzungen für die erforderliche Sachkunde vor der Wahl zu prüfen 
und sicherzustellen. Die Anforderungen nehmen stetig zu und werden zudem von der 
Aufsicht immer häufiger kritisch überprüft. 
 
Sachkunde bedeutet dabei den Nachweis einer fachlichen Eignung zum Verständnis der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe im Tagesgeschehen einer Sparkasse. Nach der 
Gesetzesbegründung resultiert die Anforderung daraus, dass den 
Verwaltungsratsmitgliedern eine hohe Verantwortung für die Belange der Sparkasse 
übertragen wird und sie daher über eine Sachkunde verfügen müssen, die es ihnen 
ermöglicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. 
 
Regelmäßig sind eine das laienhafte Wissen deutlich übersteigende Kenntnis von 
wirtschaftlichen Vorgängen, Verständnis für bankwirtschaftliche Zusammenhänge, ein 
Überblick über die Sparkassengeschäfte und die ihnen innewohnenden Risiken, 
Grundkenntnisse des Kreditwesen- und Sparkassenrechts, eine allgemeine Vorstellung 
von dem Organisationsaufbau und -ablauf sowie der Personalstruktur sowie ein 
Grundwissen der Rechnungslegung und Bilanzkunde zu verlangen. 
 
Diejenigen, die die geforderten Voraussetzungen nicht aufgrund von Vorbildung, beruflicher 
Stellung und Erfahrungen mitbringen, müssen sich die notwendigen Kenntnisse 
unverzüglich aneignen. 
 
Auch nach § 25d Absatz 1 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) müssen 
Verwaltungsratsmitglieder die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der 
Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte besitzen, die das 
jeweilige Unternehmen betreibt. Nach § 25d Absatz 2 KWG muss der Verwaltungsrat in 
seiner Gesamtheit die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen haben, die zur 
Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der 
Geschäftsleitung des Instituts notwendig sind. Die Wahl der Arbeitnehmervertreterinnen 
und -vertreter im Verwaltungsrat wird im Ergebnis von diesen Anforderungen nicht berührt 
(§ 25d Absatz 2 Halbsatz 2 KWG). 
 
Aufgrund der Änderung in § 100 Abs. 5 Aktiengesetz (AktG), die zum 1. Juli 2021 in Kraft 
getreten ist, wird zudem besonderer Sachverstand im Aufsichtsorgan bezüglich der 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung erforderlich (bisher: „oder“). Der Sachverstand 
muss auf zwei Mitglieder verteilt sein, die jeweils auf einem der beiden Gebiete über 
Sachverstand verfügen. Diese Anforderung ist gemäß der Neuregelung in § 12 Abs. 6 
Einführungsgesetz zum Aktiengesetz (EGAktG) nunmehr spätestens ab der kommenden 
Amtsperiode des Verwaltungsrats zu erfüllen.  
 
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Sachverstand auf den beiden Gebieten kraft 
beruflicher Erfahrung oder sonstiger bisheriger Tätigkeit zum Beispiel bei   fachkundigen 
Angestellten aus den Bereichen Rechnungswesen und Controlling sowie langjährigen 
Mitgliedern in Prüfungsausschüssen angenommen werden kann. Als weitere Möglichkeit 
wird der Erwerb des nötigen Sachverstandes durch Weiterbildung genannt. Die als 
„Financial Experts“ fungierende Verwaltungsratsmitglieder sollen imstande sein, anfallende 
Fragen mit dem Vorstand, dem Abschlussprüfer und den Leitern der einschlägigen 
Fachabteilungen (wie Controlling, Revision und Compliance) auf Augenhöhe verhandeln zu 
können. Der nötige Sachverstand könnte insbesondere bei Kämmerern, Landräten und 
Bürgermeistern sowie langjährigen Verwaltungsratsmitgliedern als gegeben angenommen 
werden. Dies gilt ebenso für Mitglieder des Verwaltungsrates, die in eigener 



unternehmerischer oder freiberuflicher Verantwortung sowie in geschäftsführender Position 
wirtschaftlich tätig sind. 
 
Um die Sachkundeprüfung nach § 12 SpkG NRW zu ermöglichen, regt der Rheinische 
Sparkassen- und Giroverband an, den Vorschlägen, aus denen der Träger die 
Verwaltungsratsmitglieder wählt, aussagekräftige Lebensläufe der Kandidatinnen und 
Kandidaten beizufügen, so dass daraus Rückschlüsse auf die jeweilige Sachkunde der 
Bewerberinnen und Bewerber gezogen werden können. 
 
Bei der Auswahl und Zusammensetzung des Verwaltungsrates insgesamt kann der Träger 
dann berücksichtigen, dass die Sachkunde – soweit bei Mitgliedern im Einzelfall erforderlich 
– auch im Nachgang zur Wahl erworben werden kann. 
 
Nähere Informationen finden Sie auf folgender Internetseite: 
 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 

 



Fachliche und persönliche Anforderungen an Verwaltungsratsmitglieder 

September 2025 

1. Sachkunde

a) Definition des Sachkundebegriffs

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 SpkG müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates sachkundig sein. 
Das Gesetz definiert den Begriff der Sachkunde in § 12 Abs. 1 Satz 3 SpkG wie folgt: 

„Sachkunde bedeutet dabei den Nachweis einer fachlichen Eignung zum Verständnis 
der wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe im Tagesgeschehen einer Sparkasse.“ 

Den Verwaltungsratsmitgliedern wird eine hohe Verantwortung für die Belange der Spar-
kasse übertragen. Daher müssen sie über eine Sachkunde verfügen, die es ihnen ermöglicht, 
dieser Verantwortung gerecht zu werden. Sachkunde bedeutet damit insbesondere die Fä-
higkeit, die Aufgaben eines sorgfältigen Überwachers und Beraters des Vorstandes zu erfül-
len (vgl. hierzu auch Engau/Dietlein/Josten, Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen, 3. Auf-
lage, Erl. 3.5 zu § 12 SpkG). 

Inhalt und Umfang der geforderten Sachkunde richten sich nach der Aufgabenstellung des 
Verwaltungsratsmitgliedes. Anzulegen ist ein objektiver Maßstab, der die konkreten Um-
stände berücksichtigt. Daraus folgt, dass auch Größe und Struktur einer Sparkasse für den 
notwendigen Grad der Sachkunde ins Gewicht fallen. Je größer die Sparkasse und je umfang-
reicher und komplexer die von der Sparkasse betriebenen Geschäfte, desto höher sind die an 
die Sachkunde zu stellenden Anforderungen. 

Grundsätzlich sind zu fordern: 

• Das laienhafte Wissen deutlich übersteigende Kenntnisse von wirtschaftlichen Vorgän-
gen;

• Verständnis für bankwirtschaftliche Zusammenhänge;
• Überblick über die Sparkassengeschäfte und die ihnen innewohnenden Risiken;
• Grundkenntnisse des Sparkassen- und Kreditwesenrechts;
• allgemeine Vorstellungen von dem Organisationsaufbau und -ablauf der Sparkasse;
• allgemeine Vorstellungen der Personalstruktur der Sparkasse;

• Grundkenntnisse der Rechnungslegung und Bilanzkunde;
• Fähigkeit, das nach § 20 Abs. 6 SpkG vorzulegende Budget kritisch nachzuvollziehen und

zu begleiten.

Eine dem § 12 Abs. 1 Satz 1 SpkG entsprechende Regelung findet sich auch in § 25d Abs. 1 
Kreditwesengesetz (KWG). Über die sparkassenrechtlichen Regelungen hinaus regelt § 25d 
Abs. 1 KWG: 

Anlage 2 zum Schreiben vom 15. Oktober 2025
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„Die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Instituts, einer Finanzhol-
ding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft müssen zuverläs-
sig sein, die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur 
Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die das jeweilige Unternehmen betreibt, 
besitzen und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen.“ 

 
Sachkunde erfordert bei den einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern in Anlehnung an die 
höchstrichterliche Zivilrechtsprechung finanztechnisches Fachwissen (nur) in einem Aus-
maß, das die Person zur Mitwirkung an der Kollektiventscheidung befähigt. Nicht sämtliche 
Mitglieder müssen über alle notwendigen Spezialkenntnisse verfügen, vielmehr kommt es 
im Verwaltungsrat auf eine Zusammenschau der Kenntnisse aller Mitglieder des Organs an. 
 
Zusätzlich zu der Prüfung der Sachkunde durch den Träger nach § 12 Abs. 1 S. 2 SpkG ergibt 
sich aus § 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG die Verpflichtung der Institute, der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank unverzüglich die Bestellung 
eines (auch nur stellvertretenden) Mitglieds des Verwaltungsrats anzuzeigen. 
 
b) Sachkunde durch Vorbildung 
 
Verwaltungsratsmitglieder können sich den zunächst erforderlichen Grad an Sachkunde be-
reits durch vorausgegangene Tätigkeiten angeeignet haben. 
 
Danach kann etwa die Sachkunde vermutet werden, wenn das zu bestellende Verwaltungs-
ratsmitglied zuvor bereits Geschäftsleiter/in oder Mitglied eines Aufsichts- oder Verwal-
tungsorgans eines anderen Kreditinstituts war. Auch ist die Sachkunde für "geborene" Mit-
glieder des Verwaltungsrates eventuell bereits dann zu vermuten, wenn sie "Tätigkeiten 
ausüben oder ausgeübt haben, die maßgeblich auf wirtschaftliche oder rechtliche Fragestel-
lungen ausgerichtet sind". Dazu müssen diese Tätigkeiten jedenfalls "über einen längeren 
Zeitraum und in nicht unwesentlichem Umfang" ausgeübt worden und "nicht völlig nachge-
ordneter Natur" gewesen sein. 
 
Denkbar sind insbesondere folgende Vortätigkeiten: 
 
• Mitgliedschaft in der Geschäftsleitung eines vergleichbaren Unternehmens; 
• Mitgliedschaft im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines vergleichbaren Unterneh-

mens; 
• auf wirtschaftliche oder rechtliche Fragestellungen ausgerichtete Tätigkeit in anderen 

Branchen, in der öffentlichen Verwaltung oder aufgrund eines politischen Mandats, 
wenn über einen längeren Zeitraum ausgeübt; 

• Tätigkeit als Kaufmann im Sinne der §§ 1 ff. Handelsgesetzbuch (HGB); 
• Tätigkeit als buchführungspflichtiger Land- und Forstwirt; 
• Tätigkeit als Unternehmer im Sinne des § 141 Abgabenordnung (AO); 
• Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter (Beschäftigte, freigestellte Mitglieder des Betriebs- 

oder Personalrats, Gewerkschaftsmitglieder) im mitbestimmten Verwaltungs- oder 
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Aufsichtsorgan, wenn unmittelbar in die wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe des 
Tagesgeschäfts des beaufsichtigten Unternehmens eingebunden; 

• Tätigkeit als Hauptverwaltungsbeamter/-beamtin einer Gebietskörperschaft, wenn vor 
oder seit Amtsantritt über einen längeren Zeitraum und in nicht unwesentlichem Um-
fang auf wirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen ausgerichtete Tätigkeiten aus-
geübt. 

 
c) Erlangung der Sachkunde durch Fortbildung 
 
Die Sachkunde muss nicht zwingend zu dem Zeitpunkt vorliegen, zu dem die Tätigkeit im 
Verwaltungsrat aufgenommen wird. Sie kann auch zeitnah (binnen sechs Monaten) nach Auf-
nahme der Tätigkeit durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen erworben werden. 
 
Die Fortbildung muss bezogen auf den jeweiligen Einzelfall und die anzuwendenden Krite-
rien die grundlegenden wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe des Tagesgeschäfts ver-
gleichbarer Unternehmen, das Risikomanagement sowie die Funktion und die Verantwor-
tung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans auch in Abgrenzung zur Ge-
schäftsleitung umfassen. Sie soll auf die Grundzüge der Bilanzierung sowie des Aufsichts-
rechts eingehen. 
 
Fortbildungsmaßnahmen können bereits vor der Anzeige der Bestellung zum Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorganmitglied besucht worden sein, aber auch erst im Anschluss hieran erfol-
gen. 
 
d) Erhalt der Sachkunde durch Weiterbildung 
 
Der Sachkundenachweis muss darüber hinaus nicht nur einmalig vorliegen bzw. vorgelegen 
haben. Vielmehr muss die Sachkunde kontinuierlich aktualisiert und erhalten werden. 
 
Die Verwaltungs- und Aufsichtsorganmitglieder müssen sicherstellen, dass sie ihre Ent-
scheidungen stets auf der Basis eines aktuellen Informationsstands treffen. Daher sind sie 
gehalten, sich mit Änderungen im Umfeld des Unternehmens kontinuierlich vertraut zu ma-
chen, zum Beispiel mit neuen Rechtsvorschriften oder Entwicklungen im Bereich Finanzpro-
dukte sowohl im Unternehmen als auch im Markt. Dies ist ggf. durch geeignete Weiterbil-
dungsmaßnahmen sicherzustellen. 
 
e) Kostentragung und Angebote zur Qualifikation 
 
In § 25d Abs. 4 KWG ist zudem explizit geregelt, dass die Institute angemessene personelle 
und finanzielle Ressourcen einsetzen müssen, um den Mitgliedern des Aufsichtsorgans die 
Einführung in ihr Amt zu erleichtern und die Fortbildung zu ermöglichen, die zur Aufrechter-
haltung der erforderlichen Sachkunde erforderlich ist. Damit wird klargestellt, dass die Ver-
waltungsräte Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre fachliche Eignung zu erhalten. Die Kos-
ten für erforderliche Einführungs- und Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere an der 
Sparkassenakademie NRW werden in angemessenem Umfang regelmäßig von den 
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Sparkassen übernommen. Zum Zwecke der Fortbildung und damit Sicherstellung der Sach-
kunde wird die Sparkassenakademie NRW – wie stets im Anschluss an die Neuwahl der Ver-
waltungsräte – Informationsveranstaltungen, und zwar zunächst primär für erstmals in den 
Verwaltungsrat gewählte Mitglieder, sodann regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen und 
dabei insbesondere auch spezielle Seminare für Mitglieder des Risikoausschusses und des 
Bilanzprüfungsausschusses anbieten. 
 
f) Merkblätter der BaFin 
 
Die BaFin hat mit dem „Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorga-
nen gemäß KWG und KAGB“ Erläuterungen zu den fachlichen und persönlichen Anforderun-
gen veröffentlicht, die sich aus § 25d Abs. 1 KWG ergeben. Das Merkblatt ist unter folgendem 
Link abrufbar: 
 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_verwaltungs-auf-
sichtsorgane_KWG_KAGB.html 
 
 
2. Hinweis zum Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG) 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 SpkG NRW sind bei der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates die 
Bestimmungen des LGG zu beachten. Die Verpflichtung zur Beachtung dieser Bestimmun-
gen ergibt sich für den Träger bereits aus §§ 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 LGG. Ziel soll sein, einer Un-
terrepräsentanz von Frauen in den Gremien entgegenzuwirken und möglichst eine ge-
schlechtsparitätische Besetzung zu erreichen. 
 
3. Unvereinbarkeitsgründe/Zuverlässigkeit und Interessenkollision 
 
Besondere Gründe können die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat im Interesse der Sparkasse 
verbieten. Solche Gründe ergeben sich insbesondere aus § 13 SpkG und § 25d Abs. 1 KWG. 
 
a) Unvereinbarkeit nach § 13 SpkG 
 
§ 13 SpkG führt Personengruppen auf, für die solche Ausschließungsgründe gelten. Danach 
dürfen dem Verwaltungsrat nicht angehören: 
 
• Dienstkräfte der Sparkassen (Ausnahme: Mitarbeitervertretende gemäß § 10 Abs. 1c 

oder Abs. 2c SpkG) 
• Personen im Zusammenhang mit Konkurrenzunternehmen (§ 13 Abs. 1b SpkG) 
• Beschäftigte der Steuerbehörden und der Postbank und der Deutschen Post AG (§ 13 

Abs. 1c SpkG) 
• Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien (§ 13 Abs. 1d SpkG). 
 
Außerdem dürfen Richter nach § 4 Deutsches Richtergesetz dem Verwaltungsrat einer Spar-
kasse nicht angehören. Bestimmte Personengruppen (z. B. Beamtinnen und Beamte, 
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Soldatinnen und Soldaten, Notarinnen und Notare) bedürfen zur Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat einer Genehmigung ihrer vorgesetzten Stelle oder der für sie zuständigen Auf-
sichtsbehörde. 
 
b) Zuverlässigkeit/Interessenkonflikte 
 
§ 25d Abs. 1 KWG regelt zudem, dass Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans zu-
verlässig sein müssen. Die Zuverlässigkeit wird im o.g. Merkblatt der BaFin negativ abge-
grenzt. Sie ist jedenfalls nicht gegeben, wenn persönliche Umstände nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung die Annahme rechtfertigen, dass diese die sorgfältige und ordnungsge-
mäße Wahrnehmung des Kontrollmandats beeinträchtigen können. Berücksichtigt wird da-
bei das persönliche Verhalten sowie das Geschäftsgebaren des Mitglieds des Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgans hinsichtlich strafrechtlicher, finanzieller, vermögensrechtlicher und 
aufsichtsrechtlicher Aspekte. Hier sind Verstöße gegen Straf- und Ordnungswidrigkeitstat-
bestände – insbesondere solche, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten bei Unternehmen 
stehen – sowohl innerhalb der deutschen oder einer ausländischen Rechtsordnung von be-
sonderer Relevanz. 
 
Die Zuverlässigkeit kann zudem auch bei Interessenkonflikten zu verneinen sein. Interessen-
konflikte sind dann gegeben, wenn persönliche Umstände oder die eigene wirtschaftliche 
Tätigkeit geeignet sind, das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in der Unab-
hängigkeit seiner Kontroll- und Überwachungsfunktion zu beeinträchtigen. 
 
Ein Interessenkonflikt kann nach dem Merkblatt der BaFin z.B. darin bestehen, 
 
• dass Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans untereinander oder mit einem 

oder mehreren Vorstandsmitgliedern der Sparkasse in einem Angehörigkeitsverhältnis 
stehen, 

• dass das Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, eines seiner nahen Angehöri-
gen oder ein von dem Mitglied geleitetes Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit der 
Sparkasse unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit ergeben 
kann, 

• dass ein Mitglied oder das Unternehmen, für das es tätig ist oder an dem es beteiligt ist, 
ausfallgefährdeter Kreditnehmer der Sparkasse ist. 

 
Mögliche Interessenkonflikte sind dem Verwaltungsratsvorsitzenden gegenüber frühzeitig 
offenzulegen. Der Verwaltungsrat hat angemessen zu dokumentieren, welche Interessen-
konflikte bestehen und wie mit ihnen umgegangen wird. 
 
Zum Nachweis der Zuverlässigkeit haben die Mitglieder des Verwaltungsrates bei der Bestel-
lungsanzeige das Formular „Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu 
weiteren Mandaten“ der (stellvertretenden) Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorga-
nen sowie ein „Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden“ und einen Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister vorzulegen. 
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4. Zeitlicher Einsatz/gesetzliche Höchstzahl von Mandaten 
 
§ 25d Abs. 1 KWG regelt schließlich ausdrücklich auch, dass das Mitglied des Verwaltungsra-
tes der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend Zeit widmen muss. Dies bedeutet nach 
den Ausführungen im Merkblatt zum einen, dass das Mitglied unter Berücksichtigung seiner 
beruflichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen nach der allgemeinen Anschauung in der 
Lage sein muss, für das einzelne Mandat ausreichend Zeit aufzubringen und zum anderen, 
dass das Mitglied die erforderliche Zeit auch tatsächlich aufwendet. Grundsätzlich liegt es in 
der Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds, nur dann ein Mandat anzunehmen, wenn es 
dem zeitlichen Aufwand dieses Mandats auch gerecht werden kann. 
 
Potentielle Mandatsträger sollten sich dessen bewusst sein. 
 
Im Zusammenhang mit der zeitlichen Verfügbarkeit ist auch die Regelung des § 25d Abs. 3a 
KWG (in Bezug auf CRR-Institute von nicht erheblicher Bedeutung) zu sehen, der die Höchst-
zahl der Kontrollmandate auf fünf Mandate in Unternehmen, die der Aufsicht der BaFin un-
terliegen, beschränkt. Nach der gesetzlichen Vorschrift gelten mehrere Mandate als ein Man-
dat, wenn die Mandate bei Unternehmen wahrgenommen werden, die demselben instituts-
bezogenen Sicherungssystem angehören. Mandate bei Unternehmen, die überwiegend nicht 
gewerblich ausgerichtet sind, insbesondere Unternehmen, die der kommunalen Daseinsvor-
sorge dienen, werden bei der Zählung der zulässigen Höchstzahl von Mandaten nicht be-
rücksichtigt. 
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